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Festsetzung des Wirtschaftsplans 
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 

für das Wirtschaftsjahr 2015 
 

Auf Grund der §§ 14ff des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsge-
setz – EigBG) i. d. F. vom 18. Dezember 1995 (GBl. S. 875) i.V.m. der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (BGI. S. 581) hat der Gemeinderat am 10.12.2014 
folgenden Wirtschaftsplan für 2015 beschlossen: 

 
§ 1 

Wirtschaftsplan 
 
Der Wirtschaftsplan 2015 wird festgesetzt 

 
1. im Erfolgsplan 

bei Erträgen von 7.986.470,00 € 
und bei Aufwendungen von 8.078.610,00 € 
auf einen Jahresverlust von 92.140,00 € 
und 
 

2. im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben von 5.087.570,00 € 
 

§ 2 
Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
wird auf 3.047.780,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 1.639.000,00 € 
festgesetzt. 

 
§ 4 

Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000,00 € 
festgesetzt. 

 
 
 
 
Weinheim, 10. Dezember 2014 

 


